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Schulweg 2 
CH-4243 Dittingen 

  061 766 25 50 
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internet www.dittingen.ch 
 

 
 
 

Spesenabrechnung 
 
Name   ___________________ 
Adresse  ___________________ 
Plz/Ort  ___________________ 
Post-/Bankkonto  ___________________ 
 
 

 

 
 

Datum 
 
Anlass, Bemerkung 

Sitzung 
Dittinge
n 
Fr.  
40.--  

Sitzung  
auswärt
s 
Fr.  
50.-- 

Stunden
- 
ansatz 
Fr.  
28.-- 

Taggeld
- 
ansatz 
Fr. 
280.-- 

Kilomet
er 
Ansatz 
Fr. --
.70 

übrige 
Spesen 

 
Total 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
 

             Übertrag / Total        
 
Datum ___________________       Unterschrift   
______________________ 
  

Bitte einen vorbereiteten Einzahlungsschein Ihres Bank- oder Postkontos beilegen, 
den zu überweisenden Betrag noch offen lassen. Besten Dank! 



EINWOHNERGEMEINDE DITTINGEN 

    

Schulweg 2 
CH-4243 Dittingen 

  061 766 25 50 
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internet www.dittingen.ch 
 

 
Handhabung 

Spesenregelung 
 
 
Für die Spesenabrechnung ist das von der Gemeinde Dittingen ausgearbeitete 
Spesenformular zu verwenden. 
 
Grundsätzlich ist jedes Gemeinderatsmitglied selber für die Erfassung seiner anfallenden 
Spesen zuständig. 
 
Die Abrechnung der Spesen erfolgt in der Regel halbjährlich, jeweils per 
30. Juni und per 30. Dezember.  
 
In der festgelegten, jährlichen Grundpauschale ist die Sitzungsvorbereitung, sprich 
Einsichtnahme der Zirkulationsunterlagen sowie allfällige Teilnahmen an geselligen 
Anlässen mit Apéro und Essen inbegriffen.  
 
 

 
Datum 

 
Anlass, Bemerkung 

Sitzung 

Dittingen 

Fr.  40.--  

Sitzung  

auswärts 

Fr.  50.-- 

Stunden- 

ansatz 

Fr.  28.-- 

Taggeld- 

ansatz 

Fr. 280.-- 

Kilometer 

Ansatz 

Fr. -70 

übrige 

Spesen 
 

Total 

         
         

 
 Für alle ordentlichen, mit einem Protokoll abgeschlossenen und zeitlich nicht 
 begrenzte Sitzungen in Dittingen, kommt das Sitzungsgeld von Fr. 40.— zur 
 Anwendung.  
 
 Für alle auswärtigen, mit einem Protokoll abgeschlossenen und zeitlich nicht 

begrenzte Sitzungen, kommt das Sitzungsgeld von Fr. 50.— zur Anwendung. 
Innerhalb des Laufentals sind die Reisespesen in diesem Betrag enthalten. Bei 
Sitzungen ausserhalb des Laufentals werden die Kilometer-Spesen noch zusätzlich 
abgerechnet. 

 
 Der Stundenansatz von Fr. 28.— wird für alle übrigen Anlässe, Sitzungen, 

 Besprechungen, Ortstermine oder für gezieltes Aktenstudium, welches im 
 Zusammenhang mit der Erfüllung des Mandates zugunsten der Gemeinde 
Dittingen  steht, angewendet. Dies z.B. beim Erarbeiten eines Reglements. 

 
 Bei ganztägigen Einsätzen zugunsten der Gemeinde Dittingen wird der 

Tagesansatz  von Fr. 280.— vergütet. Zudem wird pro Mahlzeit eine Pauschale 
von Fr. 20.—  bezahlt. 

 
 Der Kilometeransatz von Fr. --.70 wird bei Verwendung des Privatfahrzeuges 
 zurückerstattet. 
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